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6. Kapitel — Straftaten

gegen das persönliche und private Eigentum § 1 8 2

Volkes Eigen 1st und das sozialistische P rinzip „Jeder nach seinen Fähig
keiten, jedem  nach seiner Leistung“ verw irklicht wird, erhält som it auch 
das persönliche und private Eigentum eine neue Stellung. Persönliches 
Eigentum der B ürger sind insbesondere die der Befriedigung ih rer per
sönlichen, m ateriellen und ku ltu re llen  Bedürfnisse dienenden Sachen.

3. Z ur Prüfung der strafrechtlichen V erantw ortlichkeit bei Eigentum s
delikten ist festzustellen, ob sozialistisches E igentum  im Sinne des 

§ 157 Abs. 1 angegriffen w orden ist oder ob sich der A ngriff gegen Eigen
tum  richtet, das nach § 157 Abs. 2 w ie sozialistisches E igentum  geschützt 
w ird. Liegen die Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht vor, ,sind die 
Tatbestände des 6. Kap. zum Schutze des persönlichen und privaten  Eigen
tum s anzuwenden.

Da die T atbestände der §§ 177, 178, 179, 180 und 181 bis auf die M erk
m ale persönliches oder privates Eigentum, die die A ngriffsrichtung der 
H andlung bestim m en und diese S traftaten  von den Eigentum sdelikten 
gegen das sozialistische Eigentum  (§§ 157 bis 162) abgrenzen, wörtlich 
übereinstim m en, w ird auf die K om m entierung zu den §§ 157 bis 162 Be
zug genommen.

§ 182 

U ntreue

(1) W er  die Ihm kraft Gesetzes, staatlichen Auftrages oder 
Vertrages eingeräumte Befugnis, persönliches oder privates 
Eigentum anderer zu verwalten, zu deren Nachteil miß
braucht, um sich oder andere zu bereichern, wird mit Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

(3) Wer durch die Untreue einen erheblichen Vermögens
schaden verursacht oder die Tat unter anderen erschwerenden 
Umständen begeht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren bestraft.

1. Der Tatbestand dient dem Schutz des persönlichen und privaten 
Eigentums vor A ngriffen durch Personen, denen V erw altungsbe

fugnisse über diese Verm ögenswerte eingeräum t w orden sind. O bjektiv 
erfordert der Tatbestand zunächst, daß der T äter die Befugnis haben 
muß, persönliches und privates Eigentum anderer zu verwalten. Diese Be
fugnis kann ihm  kraft Gesetzes, staatlichen Auftrages (z. B. T reuhand
schaft, Nachlaßpfleger) oder V ertrages (vornehmlich Arbeits vertrag. 
D ienstvertrag usw.) eingeräum t sein.

Aus dieser Festlegung ist ersichtlich, daß die betreffenden Vermögens
w erte dem T äter nicht schlechthin übergeben worden sein dürfen wie bei 
§ 177, 2. A lternative, sondern er muß eine Verfügungsbefugnis über diese 
Verm ögenswerte besitzen, was sich insbesondere aus dem M erkm al ver-
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